
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/5/19 91/13/0022
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §14;

EStG 1972 §10 Abs2 Z5;

EStG 1972 §24 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage, ob im Kundenstock oder in der Standortkomponente eines

Fleischwareneinzelhandelsgeschäftes und Wurstwareneinzelhandelsgeschäftes die betriebswesentliche Grundlage des

Unternehmens zu sehen ist.
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